
Betriebsanweisung
gemäß § 12 Biostoffverordnung

6.   Entsorgung

• Transport toter Tiere in dicht schließenden Behältern
• Entsorgung von Tierkörperteilen über Tierkörperbeseitigungsanstalt

Datum: Unterschrift: 

1.   Biologischer Arbeitsstoff

Erreger der Geflügelpest: Geflügelpestvirus    - Influenza A-Viren   - Risikogruppe 3

2.   Gefahren für Mensch und Umwelt
• Reservoir: Vogelpopulationen (Wildvögel, Ziervögel), insbesondere Geflügel
• Vorkommen: in der Geflügelhaltung, in der Veterinärmedizin einschließlich der Sektion erkrankter oder

krankheitsverdächtiger Tiere, bei der Tötung von Geflügel einschließlich der Tätigkeiten in mobilen Einheiten zur
Tötung und Entsorgung, bei der Tierkörperbeseitigung, bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten in kontaminierten 
Bereichen, in der Forschung

• Übertragung: Schmierinfektion (infizierte Tiere, Ausscheidungen), inhalativ (bei Staubentwicklung)  
• Inkubationszeit: 0,5 -2 (maximal 7) Tage
• Risikomaterialien: Tierkörper, Tierkörperteile, Ausscheidungen, Blut, Gefieder; benutzte Einstreu !!

• Arbeit sofort unterbrechen, im Bedarfsfall Raum verlassen
• Vorgesetzte, ggf. technischen Dienst im Haus verständigen

4.   Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall Feuerwehr      112

• Bei Inhalation von infektiösem Staub / Aerosol den Arzt aufsuchen
• Bei Hautkontakt desinfizieren
• Nach Augenkontakt bei geöffnetem Lidspalt Auge mit viel Wasser mind. 10 Min. ausspülen
• Sicherheitsbeauftragten informieren

5.   Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe Notarzt      19222

Tätigkeit:
Geflügelhaltung, Tierhandel,  

Tierverarbeitung, Veterinärmedizin 

Arbeitsplatz/ -bereich:
Umgang mit Tieren, Labor, 

Bestandskontrolle

3 .   Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

• Desinfizierbare Schutzkleidung mit Handschuhen, flüssigkeitsdichte Stiefel, Kopfbedeckung
• Vermeidung von Schmierinfektionen: Augenschutz (Schutzbrille mit Seitenschutz) und einfacher 

Mund-/Naseschutz
• Vermeidung von Inhalation (wenn Aerosolbildung nicht sicher verhindert werden kann): 

Partikelfiltergerät mit Gebläse TM2P bzw. TM3P oder Atemschutzhaube TH2P (mit Warneinrichtung) 
bzw. TH3P oder aber partikelfiltrierende Halbmaske FFP3 SL, vorzugsweise mit Ausatemventil, 
ansonsten dicht anliegenden Mund-Nasen-Schutz, der die Anforderungen einer FFP1-Maske erfüllt, oder 
eine FFP1-Maske

• Zugangsbeschränkung der Arbeitsbereiche mit Schutzstufe 3 auf berechtigte Personen
• Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten: Vermeidung bzw. Minimierung von Staubentwicklung und 

anderen Aerosolbildungen durch Flutung der Ställe mit CO2 (Tötung der Tiere)
• Befeuchtung der getöteten Tierbestände mittels feinem Wassernebel
• Möglichst Mechanisierte Sammlung und Entsorgung der getöteten Tierbestände


